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Der oben genannte Zulassungsgegenstand w rd hiermit a lgemein bauaufsjchtlich zugelassen
Diese allgemeine bauaufsichtliche Z! assung umfasst fünf Seiten und elne Anlage.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

IVIit der allgemeinen bauaufsicht ichen Zu assung isi die VeMendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes irn Sinne cler Landesbauordnungen nachgewiesen'

Sofern in der algemeinen baua ufsicht iche n Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauaften betrau'
ten Personen nach den S 17 Abs 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderegelungen
geste lt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich
wefiige Nachweise anderer IVlitglledstaaten der Europäischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch für m Rahmen des Abkommens über den Europa schen Wjrtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte g eichwertge Nachweise.

D e aigemeine bauaufsichtliche Zulassung eßetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzllch vorgeschriebenen Genehrnigungen Zustimmungen und Beschein gun
gen

Die allgemeine bauauisichtlche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter insbeson-
dere pr vater Schutzrechte, erteilt

Hersteller und Vertre ber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem VeMender bzw Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der algemeinen bauaufsichtlichen Zu assung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen dass die allgemeine bauaufsichtlche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden
Kop en der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Vedugung zu stellen

Die allgemeine bauaufslchtlche Zulassung dad nur vo lständig vervielfältigt werden Eine
auszugsweise VeröffenUichung bedarf der Zustimmung des Deutschen lnstituts für Bautech
njk Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dilrfen der allgemeinen bauaufs ichtl che n
Zulassung nicht wdersprechen. Übersetzungen der a lgemejnen bauaufschtichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen lnstitut für Bautechnik nicht geprüite Über-
setzurg der deutschen Origlnalfassung' enthalten.

Dje allgemeine bauaufsichtiche ZulassLrng wird widerruflich erteilt Die Bestimmungen der
algemeinen bauaußichilichen Zulassung können nachtraglich erganzt und geändert
werden, nsbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem.

Hifwes Mil lnkr.ntrelen der gep anten Novele der LandesbauodnLrngen (von den Ländern wrd der 16.10.2016
afgestrebt) können von der Bauauischt fur Bauprodukte mit CE Kennzeichnung nach Baup.odlktenvercrdnung
(Verordnuig (EU) Nr. 305/2011) vo.aussichlich keine nationaen Vetuendbarkets- Lnd Übereinsiimmungsnach
weise mehr verangl werden
Demgemäß wird vorausschtich ab d esem Zeitpunkt be algenrenen bauaufsichll chen Zulassungen lür Baupro-
dukte mt CE-kennzechnung nach Bauproduktenverordnung de Funktion as VeMendbarkeitsnachwes im slfne
der Landesba!ordnungen entia len und die Vel1dendung des Ü-Zeichens nicht rnehrzu ässig sein
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1.2

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die VeMendung von werkmäßig herge-
stellten Dämmstoffen aus expandiedem Polystyrol (EPS) mii CE-Kennzechnung nach der
Norm DIN EN 13163r.

Die Dämmstoffe haben die Bezeichnungen gemäß Anlage 1.

Anwendungsbereich
Die Dämmstoffe dür{en als Wärmedammung entsprechend den Anwendungsgebieten nach
der Norm DIN 4108-1o'?und unter Beacht!ng der hi.schtlich des Branclverhaltens gelienclen
Anwendungsbedrngungen verwendet werden.

Bestimmungen Iür das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeine Anlorderungen
De Dämmstoffe müssen den Anforderungen der Norm DIN EN 13163r jn Verbjndung mit
den IVlindestanforderungen der Norm DIN 4108 '102 entsprechen, soweit im Folgenden nichts
anderes bestirnmt wird.

Wärmeleitfähigkeit

lm Rahmen der Produktion darf clie Wärmeleitfähigkeit ,:l nach DIN EN '13163r einen Grenz-
wert der Wämleitfähigkeit 4,.". nicht überschreiten. Der Wert Arenz lst im Rahmen des
Ubere nstlmmungsnachweises nach Abschnitt 2.3 festzulegen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung
Bei der Herstellung der unter Abschn tt 1.1 genannten Dämmstoffe sjnd die Bestimmungen
des Abschnitts 2.1 einzuhalten

Kennzeichnung
Das Bauprodukt, d e Verpackung des Bauprodukts oder das beigefugte Et kett muss vom
Heasteller zusätzlich zur Kennzeichn!ng nach der harmonisierten Norm DIN EN 13163r mit
dern Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Volaussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Zulassungs-Nr.: Z-23 1 5-2033

Kurzzeichen für das Anwendungsgeblet nach DIN 4108-1o'?

Bemessungswert derWärme e tfähigke t,

DIN EN 13163:2015-04

DIN 4108-10:2015-12

Wämedämmstoffe für Gebäude Werkmäßlg hergeslelte P.odukte als expandieF
tem Polystyror{EPs) speziikation Deutsche Fassung EN 13163:2Q12+41:2Q15
Wämeschulz und Energie-Einsparung in Gebäuden-Tell 10: A.wenduigsbezo-
gene Anforderungen an WärmedämmstotreWerkmäßg hergeslelle Wärmedämm-
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übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestirnmungen dieser allge-
meinen bauaufsichUichen Zulassung muss für jedes Herstellwerh rnit einem Übereinstim-
rnungszertifrkat auf der Grundlage elner werkseigenen Produktionskontrolle und e ner rege
rräßigen FremdübeMachung einschließ ich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach IVIaß-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteiung des Übere;nstimmungszeft fikats und die Frerndüberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zeat fizieru ng ssie lle sowie eine hierfür aner-
kannte Überuachungsstelle einzuschalten

Die Erkärung, dass ein Übereinstlmmungszertif kai erteilt ist, hat der Hersieller durch Kenn-
zeichnung der Bauprcdukte mit dem Übereinstrmmungszeichen (Ü-Ze chen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

lm Rahmen des Übereinst mmungsnachweises sind von der Zertifizierungsstelle auf der
Grund age der vorhandenen Wede der Wärmeleitfähigkeit /i nach der Norm DIN EN 13163i
der Grenzwert der Wärmeleitfähigke t 4*- nach Abschnitt 2.1.2 und der Bemessungswert
der Wärmeleitiähigkeit 2 nach Abschniit 3 festzulegen.

Der fllr den jewejIgen Dämmstoff festgeegte Grenzwert der Wärme eitfahlgkeit 2srcn: sowie
der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 2 sind im Übereinsiirnmungszeftiiikat anzu-
geben.

Dem Deutschen lnstitut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
efteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
Es gelten die Rege ungen der Norm DIN EN 13163i sowe die beim Deutschen lnstilut für
Bautechnik hinterlegten zusätzlichen Rege ungen des Prüf- und ÜbeMachungspanes, die
Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind.

Fremdüberwachung
ln jedem Herstelwerk sind die werkselgene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens
jedoch zwe maljähdich.
FLlr die im Rahmen der FremdübeMachung durchzuführenden Pruiungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen lnstitut für Bautechn k h nterlegten Regelungen
des Püf- und Überwachungsp anes, die Bestandteil dieser allgeme nen bauaufsichtlichen
Zu assLrng sind

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdübeMachung sind mindesiens fünf Jahre aufzu
bewahren. Sie sind von der Zenifrzieru ngsstel e oder der ÜbeMachungsstel e dem
Deutschen lnstitut für Bautechnik und der zuständigen obersien Bauaußichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.
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Bestimmungen lür Entwurf und Bemessung

Beim rechnerschen Nachweis des Wärmedurchlasswiderctandes von Bauieilen gilt flir die
Lrnter Abschnitt 1.1 genannten und nach Abschnltt 2.2.2 gekennzeichneten Dämmstofie der
Bemessungswert der Wärmeleitfahigkeit entsprechend der Norm DlN4108-43, Tabelle 2,
Zeile 5.2, Kategorie ll, für den nach Abschnitt 2 3.1 festgelegten Grenzwert der Wärmeleil
fä hig keit ,iq*-.

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in
schutzlechnische Bemessungswede

Gehalden-Tei!4 Wame- und f.,a!.hre-

;*&
o.4'.*..&'*

D N 4108-4:2013-02
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Bezeichnungen der Dämmstoffe nach Angabe des Antragstellers

1 Slimfort


